
 datenschutz-maximum Version 08.10.2019 11:37, Seite 1 / 1

https://wiki.datenschutz-maximum.de/wiki/erwaegungsgruende/erwgr114 Gedruckt 06.07.2026 01:43

← Erwägungsgrund 113 ↑ ErwGr-Gesamtliste Erwägungsgrund 115 →

ErwGr

Erwägungsgrund 114 - Sicherstellung der Durchsetzbarkeit von Rechten und Pflichten bei
Fehlen eines Angemessenheitsbeschlusses

In allen Fällen, in denen kein Kommissionsbeschluss zur Angemessenheit des in einem Drittland
bestehenden Datenschutzniveaus vorliegt, sollte der Verantwortliche oder der Auftragsverarbeiter auf
Lösungen zurückgreifen, mit denen den betroffenen Personen durchsetzbare und wirksame Rechte in
Bezug auf die Verarbeitung ihrer personenbezogenen Daten in der Union nach der Übermittlung
dieser Daten eingeräumt werden, damit sie weiterhin die Grundrechte und Garantien genießen
können.

Nutzungshinweis: Auf dieses vorliegende Schulungs- oder Beratungsdokument (ggf.) erlangt der
Mandant vertragsgemäß ein nicht ausschließliches, dauerhaftes, unbeschränktes, unwiderrufliches
und  nicht  übertragbares  Nutzungsrecht.  Eine  hierüber  hinausgehende,  nicht  zuvor  durch
datenschutz-maximum  bewilligte  Nutzung  ist  verboten  und  wird  urheberrechtlich  verfolgt.
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